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(54) Rundläuferpresse

(57) Rundläuferpresse, mit einem um eine vertikale
Achse drehend antreibbarem Rotor (10), der eine Matri-
zenscheibe (12) mit Matrizenbohrungen (14) auf einem
Teilkreis und in Führungen geführte Ober- und Unter-
stempel aufweist, Steuerkurven für die Ober-und Unter-
stempel, mindestens zwei in Umfangsrichtung beabstan-
deten Pressstationen mit oberer und unterer Druckrolle,
einer ersten Füllvorrichtung (16) in Umfangsrichtung ei-
ner ersten Pressstation und einer zweiten Füllvorrichtung
(28) in Umfangrichtung hinter der ersten Pressstation,
wobei der Rotor (10) radial beabstandet zum Teilkreis
für die Matrizenbohrungen eine Ringfläche aufweist, die

konzentrisch zur Drehachse des Rotors ist, wobei erste
Ablenkmittel zwischen zweiter Pressstation und erster
Füllvorrichtung vorgesehen sind, die die ausgestoßenen
Presslinge zur Ringfläche lenken, zweite Ablenkmittel
vorgesehen sind, die die Presslinge von der Ringfläche
nach außerhalb des Rotors lenken und dritte Ablenkmit-
tel in Umfangsrichtung hinter der ersten Pressstation,
welche die aus den Matrizenbohrungen ausgestoßenen
Presslinge nach außerhalb des Rotors lenken, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ringfläche (36) radial inner-
halb des Teilkreises angeordnet und zum Teilkreis hin
durch eine ringförmige stationäre Begrenzung zwischen
erstem und zweiten Ablenkmittel (32,34) begrenzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Rundläufer-
presse nach dem Patentanspruch 1.
[0002] Aus DE 10 2005 021 926 C5 ist eine Rundläu-
ferpresse bekannt geworden, bei der der Rotor auf der
Außenseite konzentrisch zum Teilkreis der Matrizenboh-
rungen eine abgesenkte Ringfläche aufweist, die durch
einen erhabenen Rand an der Außenseite begrenzt ist.
Die Ringfläche fällt mit einem Absatz gegenüber der
Oberseite der Matrizenscheibe ab, wobei die Höhe des
Absatzes mindestens der Dicke der mit der Rundläufer-
presse hergestellten Tabletten ist. Ein erstes Ablenkmit-
tel zwischen erster Füllvorrichtung und zweiter Presssta-
tion lenkt die ausgestoßenen Tabletten auf die äußere
Ringfläche, so dass sie unterhalb der dann folgenden
Füllvorrichtung und Druckstation zu einem Ablaufkanal
bewegt werden können. Eine derartige Rundläuferpres-
se hat den Vorteil, dass die Presslinge an beliebigen Stel-
len unabhängig von ihrer Prozesseinrichtung in Abläufe
überführt werden können. Ein besonderer Antrieb hierfür
ist nicht erforderlich. So sind Peripheriegeräte nur an ei-
ner Seite der Presse notwendig. Der Raumbedarf für die
Aufstellung einer derartigen Rundläuferpresse, für die
Peripheriegeräte und möglicherweise Container ist da-
her minimal. Bei dem Abschieben der Tabletten auf die
tieferliegende äußere Ringfläche besteht Gefahr, dass
die Presslinge dabei beschädigt werden. Durch das not-
wendigerweise starke Umlenken kann es zu Staus von
Presslingen kommen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rundläuferpresse der eingangs genannten Art dahinge-
hend zu verbessern, dass die Presslinge weniger Gefahr
laufen, beschädigt zu werden. Außerdem soll die Stau-
gefahr minimiert werden.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Bei der erfindungsgemäßen Rundläuferpresse
ist die Ringfläche radial innerhalb des Teilkreises ange-
ordnet und zum Teilkreis hin durch eine ringförmige sta-
tionäre Begrenzung zwischen erstem und zweitem Ab-
lenkmittel begrenzt.
[0006] Dadurch, dass die innere Ringfläche auf einem
Kreis liegt, der innerhalb von Pressstationen und Füllein-
richtungen angeordnet ist, brauchen die Presslinge diese
Stationen nicht zu unterfahren, so dass die Ringfläche,
wenn überhaupt nur minimal abgesenkt werden kann,
um über einen kleinen Absatz eine Begrenzung zu errei-
chen. Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Ringfläche in gleicher Höhe wie die Matrizenoberseite,
so dass beim Ablenken der ausgestoßenen Presslinge
auf die innere Ringfläche die Presslinge äußerst scho-
nend gehandhabt werden, so dass weder ein Stau auftritt
noch Gefahr besteht, dass die Presslinge beschädigt
werden. Vorzugsweise ist die Ringfläche einteilig mit der
Matrizenscheibe ausgebildet.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Rundläuferpresse
werden die Presslinge nur zweimal umgelenkt und er-

fahren mithin kaum mechanische Belastungen. Die Pres-
slinge werden durch die geringe Ablenkung kaum be-
grenzt, wodurch das Staurisiko minimiert ist.
[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand von Zeichnungen erläutert.

Fig. 1 zeigt perspektivisch eine Doppelrundläufer-
presse nach der Erfindung.

Fig. 2 zeigt die Draufsicht auf die Doppelrundläufer-
presse nach Fig. 1, wobei zusätzliche Druck-
stationen angedeutet sind.

[0009] Die Doppelrundläuferpresse nach den Figuren
1 und 2 ist nur durch diejenigen Bauteile angedeutet, die
in Verbindung mit der Erfindung von Interesse sind. Alle
übrigen Teile einer solchen Rundläuferpresse, die im Üb-
rigen bekannt sind, sind fortgelassen.
[0010] Man erkennt in den Figuren 1 und 2 einen Rotor
10, der um eine Hochachse von einem nicht gezeigten
Antrieb drehend antreibbar ist. Der Rotor weist eine Ma-
trizenscheibe 12 auf, welche auf einem Teilkreis Matri-
zenbohrungen 14 aufweist. Dem Rotor 10 ist am äußeren
Umfang eine erste Füllvorrichtung 16 zugeordnet, die in
an sich bekannter Weise Pulvermaterial in die Matrizen-
bohrungen 14 eingibt. Das Pulvermaterial wird mit Hilfe
von nicht gezeigten Ober- und Unterstempeln in den Ma-
trizenbohrungen 14 verdichtet, wobei die Presskraft von
einer ersten Pressstation 18 aufgebracht wird mit oberen
und unteren Druckrollen. In Fig. 2 sind bei 20 eine Vor-
druckdruckrolle und bei 22 eine Hauptdruckdruckrolle
gestrichelt angedeutet. Die Presslinge werden anschlie-
ßend von den Unterstempeln ausgestoßen. Sie werden
dann mit Hilfe eines Ablenkblechs 24 in einen Ablenkka-
nal 26 gelenkt.
[0011] Diametral gegenüber der ersten Füllvorrich-
tung ist eine zweite Füllvorrichtung 28 dem äußeren Um-
fang des Rotors 10 zugeordnet. Mit dieser wird ebenfalls
Pulvermaterial in die Matrizenbohrung 14 eingefüllt und
im Bereich der zweiten Druckstation 28 gepresst. Die
zweite Druckstation 28 enthält wiederum Vordruck- und
Hauptdruckrollen, wobei gestrichelt gezeichnet nur eine
Vordruckrolle 30 und eine Hauptdruckrolle 32 angedeu-
tet ist. Die Drehrichtung des Rotors 10 in den Figuren 1
und 2 ist entgegengesetzt der Uhrzeigerrichtung. Man
erkennt in den Figuren, dass kurz vor der ersten Füllvor-
richtung 16 eine kreisbogenförmige Begrenzung konzen-
trisch zum Rotor 10 angeordnet ist. An ihrem Anfang be-
findet sich ein erstes Umlenkblech 32 und an ihrem Ende
ein zweites Umlenkblech 34. Mit Hilfe des ersten Um-
lenkbleches 32 werden die von den Unterstempeln aus-
gestoßenen Tabletten auf eine innere Ringfläche 36 ge-
lenkt, und zwar an der ersten Füllvorrichtung 16 vorbei
und auch an der ersten Druckstation 18. Anschließend
gelangen die Tabletten zum zweiten Umlenkblech 34,
das in Umlaufrichtung kurz hinter dem Umlaufblech 24
angeordnet ist, damit die Tabletten in einen zweiten Ab-
laufkanal 38 gelangen.
[0012] Die Ringfläche 36 ist einteilig mit dem Rotor 10
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geformt bzw. mit dessen Matrizenscheibe 12 und liegt
auf gleicher Höhe wie die Oberseite der Matrizenscheibe
12. Beim Ablenken der Tabletten auf die innere Ringflä-
che können daher die Tabletten auf einer ebenen Fläche
verschoben werden und erleiden dadurch keine mecha-
nischen Beeinträchtigungen. Die stationäre Begrenzung
30, die in geeigneter Weise am Rahmen des im Übrigen
nicht gezeigten Gestells der Rundläuferpresse ange-
bracht ist, verhindert, dass durch Zentrifugalkraft die Ta-
bletten, die hier schwarz eingezeichnet sind, nach außen
rutschen.

Patentansprüche

1. Rundläuferpresse, mit einem um eine vertikale Ach-
se drehend antreibbarem Rotor, der eine Matrizen-
scheibe mit Matrizenbohrungen auf einem Teilkreis
und in Führungen geführte Ober- und Unterstempel
aufweist, Steuerkurven für die Ober- und Unterstem-
pel, mindestens zwei in Umfangsrichtung beabstan-
deten Pressstationen mit oberer und unterer Druck-
rolle, einer ersten Füllvorrichtung in Umfangsrich-
tung einer ersten Pressstation und einer zweiten
Füllvorrichtung in Umfangrichtung hinter der ersten
Pressstation, wobei der Rotor radial beabstandet
zum Teilkreis für die Matrizenbohrungen eine Ring-
fläche aufweist, die konzentrisch zur Drehachse des
Rotors ist, wobei erste Ablenkmittel zwischen zwei-
ter Pressstation und erster Füllvorrichtung vorgese-
hen sind, die die ausgestoßenen Presslinge zur
Ringfläche lenken, zweite Ablenkmittel vorgesehen
sind, die die Presslinge von der Ringfläche nach au-
ßerhalb des Rotors lenken und dritte Ablenkmittel in
Umfangsrichtung hinter der ersten Pressstation,
welche die aus den Matrizenbohrungen ausgesto-
ßenen Presslinge nach außerhalb des Rotors len-
ken, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringflä-
che (36) radial innerhalb des Teilkreises angeordnet
und zum Teilkreis hin durch eine ringförmige statio-
näre Begrenzung 30 zwischen erstem und zweiten
Ablenkmittel (32, 34) begrenzt ist.

2. Rundläuferpresse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ringfläche (36) in der glei-
chen Ebene wie die Oberseite der Matrizenscheibe
(12) liegt.

3. Rundläuferpresse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ringfläche (36) einteilig mit
der Matrizenscheibe (32) ausgebildet ist.
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